
 

1/21 

Info-Brief, vorherige Ausgaben und weitere aktuelle Informationen finden Sie auch auf unseren Webseiten 
Stand: 23.10.2017  Alle Beiträge sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt.  

Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 
 

 

Mandanteninformation 11/2017  

 

Inhaltsverzeichnis:  

 

1. Allgemeines / Termine .................................................................................................................................. 3 

Jahresabschluss 2016 muss bis zum Jahresende 2017 veröffentlicht werden ....................................................... 3 

2. Arbeitsrecht ................................................................................................................................................... 4 

Treueprämie pro Arbeitsstunde als Bestandteil des Mindestlohns .......................................................................... 4 

Verdacht einer schwerwiegenden Pflichtverletzung als Kündigungsgrund .............................................................. 4 

3. Einkommensteuer ......................................................................................................................................... 5 

Aufwendungen für kostenlose Verpflegung von Reisebusfahrern sind beschränkt abziehbar ................................ 5 

Behandlung von Aufwendungen für Arbeitnehmer bei Betriebsveranstaltungen ..................................................... 5 

Forstgrundstücke eines fachfremden Privatmanns können auch ohne Bewirtschaftung Betriebsvermögen sein ... 6 

Geschenke an Geschäftsfreunde ............................................................................................................................ 6 

Kein Gestaltungsmissbrauch bei Nießbrauch an vermietetem Grundstück zugunsten des studierenden Kinds ..... 7 

Keine Steuervergünstigung für eine Entschädigung bei Wechsel in eine neue Betriebsrentenzusage ................... 7 

Keine Thesaurierungsbegünstigung gem. § 34 a EStG bei negativem zu versteuernden Einkommen ................... 8 

Keine Verteilung außergewöhnlicher Belastungen aus Billigkeitsgründen .............................................................. 8 

Rückstellungen für ein Aktienoptionsprogramm ...................................................................................................... 8 

Schule für Blindenführhunde erzielt Einkünfte aus Gewerbebetrieb ........................................................................ 9 

Vereinbarung einer langfristigen Rückkaufmöglichkeit beim Unternehmensverkauf ist nicht fremdüblich............... 9 

Verteilung eines in einer Summe gezahlten „Gestattungsentgelts“ für eine auf unbestimmte Zeit vereinbarte 
Nutzungsüberlassung .............................................................................................................................................. 9 

Zeitpunkt der Nachversteuerung des negativen Kapitalkontos eines Kommanditisten .......................................... 10 

Aufgabe eines Nießbrauchrechts gegen Entschädigung ....................................................................................... 10 

Versorgungsleistungen ohne Ausscheiden aus Dienstverhältnis (BMF) ............................................................... 11 

Übertragung einer § 6b-Rücklage in EU-Betriebsstätte ......................................................................................... 11 

BVerfG-Vorlage: Rechnungszinsfuß von 6 % für Pensionsrückstellungen verfassungswidrig? ............................ 12 

4. Erbschaft- / Schenkungsteuer / Bewertungsrecht ................................................................................... 12 

Besteuerung der Abfindung für den Verzicht auf einen künftigen Pflichtteilsanspruch .......................................... 12 

Voller erbschaftsteuerlicher Ehegattenfreibetrag auch bei beschränkter Steuerpflicht .......................................... 13 



 

2/21 

Info-Brief, vorherige Ausgaben und weitere aktuelle Informationen finden Sie auch auf unseren Webseiten 
Stand: 23.10.2017  Alle Beiträge sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt.  

Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 
 

5. Gewerbesteuer ............................................................................................................................................ 13 

Gewerbesteuerpflicht einer Vorgesellschaft der GmbH ......................................................................................... 13 

6. Grunderwerbsteuer..................................................................................................................................... 13 

Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer beim Erwerb eines Grundstücks zur Errichtung einer 
Windkraftanlage ..................................................................................................................................................... 13 

Verjährung der Grunderwerbsteuer bei gesonderter Feststellung der Grundbesitzwerte ...................................... 14 

7. Körperschaftsteuer / Kapitalgesellschaften ............................................................................................. 14 

Verdeckte Gewinnausschüttung bei Verzicht auf Darlehensforderung gegenüber ehemaligem Gesellschafter ... 14 

8. Personalwirtschaft / Lohnsteuer / Sozialversicherung............................................................................ 15 

BahnCard als Arbeitslohn ...................................................................................................................................... 15 

Zuschüsse des Arbeitgebers zu den Aufwendungen für Internetnutzung und Fahrtkosten des Arbeitnehmers .... 15 

9. Umsatzsteuer / Zollrecht ............................................................................................................................ 16 

Beherrschungsvertrag begründet organisatorische Eingliederung ........................................................................ 16 

Computerprogramm ersetzt nicht eigenverantwortliche Prüfung bei Erstellung von  
Umsatzsteuervoranmeldungen .............................................................................................................................. 16 

Keine Rückwirkung der Rechnungsberichtigung beim unrichtigen Steuerausweis................................................ 16 

Umsatzsteuerbefreiung von Heilbehandlungen: Leistungen eines Arztes aus dem Betrieb einer Privatklinik ....... 17 

Zuschüsse der öffentlichen Hand zur Durchführung von Arbeitsförderungsmaßnahmen können der  
Umsatzsteuer unterliegen ...................................................................................................................................... 17 

10. Verfahrensrecht / AO / FGO ....................................................................................................................... 17 

Anforderungen an die Aufzeichnungen bei Einnahmenüberschussrechnung und Verwendung einer offenen 
Ladenkasse ........................................................................................................................................................... 17 

Auch Geldeinwurfautomaten müssen kassensturzfähig sein ................................................................................ 18 

Mittelverwendung gemeinnütziger Vereine von jedem Vereins-Bankkonto möglich .............................................. 18 

Schätzung der Einkünfte aus eBay-Verkäufen ...................................................................................................... 18 

Steuerhinterziehungsbekämpfung; Informationsaustausch über Finanzkonten .................................................... 19 

Änderung der Schenkungsteuerfestsetzung für Vorerwerb ................................................................................... 19 

Neue Gewinnabgrenzungsaufzeichnungs-Verordnung (Verrechnungspreisrichtlinie) ........................................... 19 

11. Umwandlungssteuerrecht .......................................................................................................................... 20 

12. Wirtschaftsrecht / Zivilrecht ....................................................................................................................... 21 

Nachweis der Personenidentität bei Vollstreckung erforderlich ............................................................................. 21 

Aufklärungspflicht von Fondsinitiatoren nach Veruntreuung von Anlegergeldern .................................................. 21 



 

3/21 

Info-Brief, vorherige Ausgaben und weitere aktuelle Informationen finden Sie auch auf unseren Webseiten 
Stand: 23.10.2017  Alle Beiträge sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt.  

Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 
 

1. Allgemeines / Termine  

 

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig werden: 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 

  Überweisung
1
 Scheck

2
 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, 

Solidaritätszuschlag
3
 

10.11.2017 13.11.2017 07.11.2017 

Kapitalertragsteuer,  

Solidaritätszuschlag 

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit einer erfolgten 

Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer
4
 10.11.2017 13.11.2017 07.11.2017 

Gewerbesteuer 15.11.2017 20.11.2017 10.11.2017 

Grundsteuer 15.11.2017 20.11.2017 10.11.2017 

Sozialversicherung
5
 28.11.2017 entfällt entfällt 

 
 

1     
Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem An-

meldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen 

Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu 

drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die 

Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2     
Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim 

Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3    
Für den abgelaufenen Monat. 

4     
Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit 

Dauerfristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 

5     
Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. 

Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt 

ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitsta-

ge vor Fälligkeit (d. h. am 24.11.2017) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale Besonder-

heiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erle-

digt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten 

übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Fei-

ertagen fällt. 

  

Jahresabschluss 2016 muss bis zum Jahresende 2017 veröffentlicht werden 

Unternehmen, die gesetzlich verpflichtet sind, ihren Jahresabschluss zu veröffentlichen (z. B. GmbH oder 

GmbH & Co. KG), müssen die Frist zur Veröffentlichung beachten. Der Abschluss muss spätestens vor Ablauf 

des zwölften Monats des dem Abschlussstichtag nachfolgenden Geschäftsjahrs offengelegt werden. Unterneh-

men, die ihre Jahresabschlüsse nicht rechtzeitig einreichen, müssen mit der Festsetzung von Ordnungsgeldern 

rechnen. Sie werden sodann durch das Bundesamt für Justiz von Amts wegen aufgefordert, ihrer gesetzlichen 

Verpflichtung innerhalb von sechs Wochen nachzukommen. Mit der Anforderung ist gleichzeitig eine Mahngebühr 

fällig, die auch nach verspäteter Einreichung nicht erlassen bzw. angerechnet wird. Für Kleinstkapitalgesellschaf-

ten, die an zwei aufeinanderfolgenden Abschlussstichtagen mindestens zwei der folgenden Merkmale nicht über-
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schreiten (Bilanzsumme bis 350.000 €, Umsatzerlöse bis 700.000 € und durchschnittlich zehn beschäftigte Ar-

beitnehmer) sieht das Gesetz Erleichterungen vor: Sie müssen unter bestimmten Voraussetzungen keinen An-

hang erstellen. Hierfür müssen bestimmte Angaben unter der Bilanz ausgewiesen sein: Angaben zu den Haf-

tungsverhältnissen, Angaben zu den Vorschüssen oder Krediten, die an Mitglieder des Geschäftsführungsorgans, 

eines Beirats oder Aufsichtsrats gewährt wurden, erforderliche Angaben zu den eigenen Aktien der Gesellschaft 

(bei einer Aktiengesellschaft)
 
. Darüber hinaus können in besonderen Fällen zusätzliche Anhangangaben nötig 

sein, wenn der Abschluss kein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 

und Ertragslage widerspiegelt. Auch werden Kleinstkapitalgesellschaften Optionen zur Verringerung der Darstel-

lungstiefe im Jahresabschluss eingeräumt. Schließlich können die gesetzlichen Vertreter dieser Gesellschaften 

zwischen der Offenlegung durch Veröffentlichung (Bekanntmachung der Rechnungslegungsunterlagen) oder 

durch Hinterlegung der Bilanz beim Betreiber des Bundesanzeigers wählen. Dabei ist auch im Fall der Hinterle-

gung die elektronische Einreichung der Unterlagen vorgeschrieben. 

 

2. Arbeitsrecht 

 

Treueprämie pro Arbeitsstunde als Bestandteil des Mindestlohns 

Ein Schlachtbetrieb zahlte seinen Arbeitnehmern für jede geleistete Arbeitsstunde zusätzlich zum Stundenlohn 

eine Treueprämie. Eine Produktionshelferin meinte, der Arbeitgeber habe den Mindestlohnanspruch nicht erfüllt 

und klagte auf die Differenzvergütung. Fraglich war, ob die Treueprämie bei der Beurteilung der Frage, ob der 

Arbeitgeber den Mindestlohnanspruch erfüllt hat, mit einbezogen werden muss. Dies bejahte das Bundesarbeits-

gericht. Ob und inwieweit neben der Grundvergütung auch Zusatzleistungen mindestlohnwirksam sind, richtet 

sich danach, ob die Leistungen die Zielsetzung der hier einschlägigen Regelungen sichern. Dies ist der Fall, 

wenn – wie hier – die Treueprämie vorbehaltlos neben der Grundvergütung als Teil der Vergütung für tatsächlich 

geleistete Arbeit gezahlt wird. 

  

Verdacht einer schwerwiegenden Pflichtverletzung als Kündigungsgrund 

Nicht nur eine feststehende schwerwiegende Pflichtverletzung, sondern auch ein entsprechender Verdacht kann 

ausnahmsweise den wichtigen Grund für eine fristlose Kündigung bilden. Das gilt aber nur, wenn sich starke 

Verdachtsmomente auf objektive Tatsachen gründen und diese Verdachtsmomente geeignet sind, das für die 

Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses erforderliche Vertrauen zu zerstören. Zudem muss der Arbeitgeber alle 

zumutbaren Anstrengungen zur Aufklärung des Sachverhalts unternommen haben. An diesen Voraussetzungen 

scheiterte die Kündigung einer Arbeitnehmerin, die von ihrem Arbeitgeber, einem Seniorenheim, verdächtigt wur-

de, einer anderen Mitarbeiterin eine Trauerkarte mit dem Text „für Dich (bist die nächste)“ in das Postfach gelegt 

zu haben. Der Arbeitgeber hatte daraufhin einen Sachverständigen beauftragt und ihm verschiedene Schriftpro-

ben von Beschäftigten zur Verfügung gestellt, die seiner Ansicht nach für eine Urheberschaft in Betracht kamen. 

Der Gutachter kam zu dem Ergebnis, dass die Schrift auf der Trauerkarte „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ von der 

später Gekündigten stamme. Er wies aber darauf hin, dass es oberhalb der Kategorie „mit hoher Wahrscheinlich-

keit“ noch die Kategorien „mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit“ und „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlich-

keit“ gebe. Seine Feststellung reichte dem Landesarbeitsgericht Hamm deshalb nicht für eine Verdachtskündi-

gung. 
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3. Einkommensteuer 

 

Aufwendungen für kostenlose Verpflegung von Reisebusfahrern sind beschränkt ab-

ziehbar 

Ein Unternehmer betrieb verschiedene Autobahnraststätten. Busfahrer, die seine Raststätten mit potenziellen 

Kunden ansteuerten, wurden dort kostenlos bewirtet. Kostenlose Verpflegung erhielten die Fahrer auch dann, 

wenn sie die Raststätten privat ohne Bus aufsuchten. Als Anreiz erhielten sie zudem eine Kundenkarte. Der Un-

ternehmer zeichnete die Aufwendungen für die kostenlose Bewirtung der Busfahrer ordnungsgemäß auf. Das 

Finanzamt qualifizierte die Aufwendungen als Bewirtungskosten und kürzte sie entsprechend um den im Streit-

jahr 2003 geltenden Satz von 20 % (derzeit sind 30 % der Aufwendungen für Bewirtungen nicht abziehbar). Zu 

Recht, wie das Niedersächsische Finanzgericht urteilte. Die Aufwendungen für die kostenlose Verpflegung der 

Busfahrer seien Betriebsausgaben, denn sie sollen die Busfahrer dazu motivieren, die Raststätten des Unter-

nehmers anzufahren und nicht die der Konkurrenz. Es handele sich jedoch um Bewirtungsaufwendungen aus 

geschäftlichem Anlass, die nur beschränkt abziehbar seien, so das Finanzgericht. Ob die Kosten möglicherweise 

doch unbeschränkt abziehbar sind, muss nun der Bundesfinanzhof abschließend entscheiden. 

  

Behandlung von Aufwendungen für Arbeitnehmer bei Betriebsveranstaltungen 

In vielen Unternehmen steht die Weihnachtsfeier am Ende des Jahrs vor der Tür. Bis zu zwei Betriebsveranstal-

tungen pro Jahr können für Mitarbeiter steuer- und sozialversicherungsfrei ausgerichtet werden. Dies gilt, sofern 

die Kosten den Betrag von 110 € je Betriebsveranstaltung und teilnehmendem Arbeitnehmer nicht übersteigen. 

Es handelt sich hierbei um einen Freibetrag. Wird die Wertgrenze überschritten, muss folglich nur der überstei-

gende Teil versteuert werden. Darüber hinaus ist folgendes zu beachten: 

 Eine Betriebsveranstaltung liegt vor, wenn es sich um eine Veranstaltung auf betrieblicher Ebene mit gesell-

schaftlichem Charakter handelt, z. B. Betriebsausflüge oder Weihnachtsfeiern. 

 Die Veranstaltung muss allen Angehörigen des Betriebs, eines Teilbetriebs oder einer in sich geschlossenen 

betrieblichen Organisationseinheit (z. B. einer Abteilung) zugänglich sein. 

 Zuwendungen im Rahmen einer Betriebsveranstaltung sind alle Aufwendungen des Arbeitgebers inklusive 

Umsatzsteuer. Es spielt keine Rolle, ob die Aufwendungen einzelnen Arbeitnehmern individuell zurechenbar 

sind oder es sich um einen rechnerischen Anteil an den Kosten der Betriebsveranstaltung handelt, die der 

Arbeitgeber gegenüber Dritten für den äußeren Rahmen der Betriebsveranstaltung aufwendet (z. B. Raum-

mieten oder Kosten für einen Eventplaner; auch Kosten für Begleitpersonen des Mitarbeiters müssen be-

rücksichtigt werden). 

 Soweit solche Zuwendungen den Betrag von 110 € je Betriebsveranstaltung und teilnehmenden Arbeitneh-

mer nicht übersteigen, bleiben sie beim Arbeitnehmer steuerlich unberücksichtigt. 

 Übersteigen die Kosten je Betriebsveranstaltung den Freibetrag von 110 € und/oder nimmt ein Arbeitnehmer 

an mehr als zwei Betriebsveranstaltungen teil, sind die insoweit anfallenden zusätzlichen Kosten steuerpflich-

tig. 

Der Arbeitgeber kann diesen Arbeitslohn pauschal mit 25 % versteuern. Voraussetzung hierfür ist, dass die Ver-

anstaltung allen Arbeitnehmern offensteht. Etwaige Geldgeschenke, die zwar im Rahmen einer Betriebsveranstal-

tung gemacht werden, aber kein zweckgebundenes Zehrgeld sind, unterliegen nicht der Pauschalierungsmög-

lichkeit. 
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Forstgrundstücke eines fachfremden Privatmanns können auch ohne Bewirtschaftung 

Betriebsvermögen sein 

Der pensionierte Sparkassenleiter A hatte seit 1994 drei Waldgrundstücke mit einer Gesamtfläche von 7 ha ge-

kauft. 2007 verkaufte er alle Grundstücke mit einem Gewinn von ca. 100.000 €. A meinte, er brauche den Gewinn 

nicht zu versteuern, weil die Grundstücke sein steuerliches Privatvermögen seien. Er habe keinen Forstbetrieb 

gehabt, weil er sich nie um die Grundstücke gekümmert habe und auch kein Forstfachmann sei. Er habe keine 

Gewinnerzielungsabsicht gehabt und tatsächlich auch keine laufenden Gewinne erzielt. Es handele sich daher 

um steuerlich unbeachtliche Liebhaberei. Der Bundesfinanzhof ordnete aber alle Grundstücke dem forstwirt-

schaftlichen Betriebsvermögen zu, so dass A den Veräußerungsgewinn zu versteuern hatte. Nach dem Urteil ist 

derjenige Forstwirt, der eine größere Forstfläche mit einem mit Nutzhölzern aufgeforsteten, aber noch nicht 

schlagreifen Waldbestand erwirbt. Eine aktive Tätigkeit im Wald ist nicht erforderlich, weil sich die Wertsteigerun-

gen und damit der betriebliche Gewinn aus dem natürlichen Aufwuchs der Bäume ergeben. Schließlich konnte 

das Gericht auch nicht dem Einwand des A zur Liebhaberei folgen. Maßgebend war, dass A letztendlich einen 

erheblichen Veräußerungsgewinn erzielt hatte, der gegen Liebhaberei spricht. Hinweis: Betriebsveräußerungs-

gewinne sind ggf. steuerbegünstigt. Es kommen ein Freibetrag und ein ermäßigter Steuersatz in Betracht. 

  

Geschenke an Geschäftsfreunde 

Zum Jahresende ist es üblich, Geschenke an Geschäftsfreunde zu verteilen. Für den Abzug dieser Aufwendun-

gen als Betriebsausgaben sind die nachfolgenden Punkte von großer Bedeutung: 

 Geschenke an Geschäftsfreunde sind nur bis zu einem Wert von 35 € netto pro Jahr und pro Empfänger 

abzugsfähig. 

 Die nichtabziehbare Vorsteuer (z. B. bei Versicherungsvertretern, Ärzten) ist in die Ermittlung der Wertgrenze 

einzubeziehen. In diesen Fällen darf der Bruttobetrag (inklusive Umsatzsteuer) nicht mehr als 35 € betragen. 

 Es muss eine ordnungsgemäße Rechnung vorhanden sein. Der Schenker muss auf dieser den Namen des 

Empfängers vermerken. Bei Rechnungen mit vielen Positionen sollte eine gesonderte Geschenkeliste mit 

den Empfängernamen sowie der Art und der Betragshöhe des Geschenks gefertigt werden. 

 Schließlich müssen die Aufwendungen auf ein separates Konto, z. B. „Geschenke an Geschäftsfreunde“, 

getrennt von allen anderen Betriebsausgaben, gebucht werden. 

Überschreitet die Wertgrenze sämtlicher Geschenke pro Person und pro Wirtschaftsjahr den Betrag von 35 € 

oder werden die formellen Voraussetzungen nicht beachtet, sind die Geschenke an diese Personen insgesamt 

nicht abzugsfähig. Unternehmer haben bei betrieblich veranlassten Sachzuwendungen und Geschenken die 

Möglichkeit, eine Pauschalsteuer von 30 % zzgl. Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer zu leisten. In diesem Fall 

stellt die Übernahme der pauschalen Einkommensteuer nach Auffassung des Bundesfinanzhofs ein weiteres 

Geschenk dar. Übersteigt der Wert des Geschenks selbst bzw. zusammen mit der übernommenen Pauschal-

steuer den Betrag von 35 €, unterliegt auch die pauschale Einkommensteuer dem Abzugsverbot. Die Finanzver-

waltung hat indes mitgeteilt, dass sie die übernommene Steuer bei der Prüfung der Freigrenze aus Vereinfa-

chungsgründung weiterhin nicht einbezieht. Die Pauschalierung ist ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen je 

Empfänger und Wirtschaftsjahr oder je Einzelzuwendung 10.000 € übersteigen. Die Zuwendungen sind dennoch 

weiterhin aufzuzeichnen. Überdies ist u. a. Folgendes zu beachten: 
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 Grundsätzlich ist das Wahlrecht zur Anwendung der Pauschalierung der Einkommensteuer für alle innerhalb 

eines Wirtschaftsjahrs gewährten Zuwendungen einheitlich auszuüben. Es ist jedoch zulässig, die Pauscha-

lierung jeweils gesondert für Zuwendungen an Dritte (z. B. Geschäftsfreunde und deren Arbeitnehmer) und 

an eigene Arbeitnehmer anzuwenden. 

 Sachzuwendungen bis 10 € (sog. Streuwerbeartikel) müssen nach Auffassung der Finanzverwaltung nicht in 

die Bemessungsgrundlage der Pauschalierung einbezogen werden. 

 Auch bloße Aufmerksamkeiten (Sachzuwendungen aus Anlass eines besonderen persönlichen Ereignisses, 

wie Geburtstag bzw. Jubiläum) sind keine Geschenke und gehören daher nicht zur Bemessungsgrundlage. 

Das gilt, sofern der Wert der Aufmerksamkeit 60 € (inklusive Umsatzsteuer) nicht übersteigt. 

Der Unternehmer hat den Zuwendungsempfänger darüber zu informieren, dass er die Pauschalierung anwendet. 

Eine besondere Form ist hierfür nicht vorgeschrieben. Als Folge der Pauschalversteuerung durch den Zuwen-

denden muss der Empfänger die Zuwendung nicht versteuern. Die Norm begründet keine eigenständige Ein-

kunftsart, sondern stellt lediglich eine besondere pauschalierende Erhebungsform der Einkommensteuer zur 

Wahl. 

  

Kein Gestaltungsmissbrauch bei Nießbrauch an vermietetem Grundstück zugunsten 

des studierenden Kinds 

Eine Mutter räumte ihrer Tochter einen für fünf Jahre befristeten, unentgeltlichen Nießbrauch an einem bebauten 

Grundstück, das ihr allein gehörte, ein. Das Grundstück hatte sie seit Jahren an ihren Mann für dessen Betrieb 

vermietet. Während des Nießbrauchs vermietete die Tochter an ihren Vater, der es unverändert für seinen Be-

trieb nutzte und die Miete als Betriebsausgaben geltend machte. Die Mieten standen in voller Höhe der Tochter 

zu, die auch alle Kosten trug. Diese Gestaltung ist nicht missbräuchlich. Sie diente dazu, das Studium der Tochter 

zu finanzieren. Den Eltern steht es frei, den Unterhalt in bar zu zahlen oder (auch befristet) eine Einkunftsquelle 

selbst zu übertragen. Führen steuerliche Gründe zu Letzterem, ist dies allein nicht rechtlich unangemessen. Auch 

Angehörige dürfen ihre Rechtsverhältnisse untereinander steuerlich möglichst günstig gestalten. Die Verlagerung 

von Einkünften auf Familienangehörige mit geringerem Steuersatz widerspricht nicht den Wertungen des Gesetz-

gebers. Die Mietzahlungen waren auch vor der Gestaltung Betriebsausgaben. Mit der Gestaltung wurden daher 

keine steuerlich nicht abzugsfähigen Unterhaltsaufwendungen in den Bereich des Betriebsausgabenabzugs ver-

lagert. (Quelle: Urteil des Finanzgerichts Baden-Württemberg) 

 

Keine Steuervergünstigung für eine Entschädigung bei Wechsel in eine neue Be-

triebsrentenzusage 

Ein Arbeitgeber hatte die betriebliche Altersversorgung seiner Arbeitnehmer nach beamtenrechtlichen Grundsät-

zen über eine eigene Versorgungseinrichtung durchgeführt. Nach Schließung des Versorgungswerks sollten die 

bis dahin erworbenen Anwartschaften in ein beitragsfinanziertes System überführt werden. Diese Vertragsumstel-

lung ging mit einer erheblichen Reduzierung der zukünftigen Altersversorgungsansprüche einher und bedurfte 

daher der Zustimmung der Arbeitnehmer. Als Anreiz für eine entsprechende Zustimmungserklärung wurde ihnen 

eine einmalige „Wechselprämie“ angeboten. In seiner Einkommensteuererklärung machte ein Arbeitnehmer gel-

tend, dass es sich bei der ihm ausgezahlten Prämie um eine begünstigt zu versteuernde Entschädigung gehan-

delt habe. Das Finanzgericht München folgte dieser Ansicht nicht. Die Zahlung einer Ersatzleistung für entgange-

ne oder entgehende Einnahmen sei nur dann als steuerbegünstigte Entschädigung zu werten, wenn sie auf einer 

neuen Rechtsgrundlage beruhe. Dies sei nicht der Fall, wenn das Anstellungsverhältnis fortgesetzt und die Pen-
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sionszusage – wenn auch durch eine Vertragsänderung geschaffen – lediglich der Höhe nach begrenzt bzw. 

modifiziert werden solle. Hinzukommen müsse die vorliegend nicht erfolgte Beendigung des bisherigen Ein-

kunftserzielungstatbestands. Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

  

Keine Thesaurierungsbegünstigung gem. § 34 a EStG bei negativem zu versteuernden 

Einkommen 

Sind in dem zu versteuernden Einkommen Gewinne aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder selb-

ständiger Arbeit enthalten, können diese auf Antrag ganz oder teilweise mit dem besonderen Steuersatz von 

28,25 % besteuert werden. Grundlegende Voraussetzung neben weiteren ist, dass es sich um nicht entnommene 

Gewinne handelt, soweit sie den Saldo aus Entnahmen und Einlagen übersteigen. Diese Vergünstigung für the-

saurierte Gewinne kann nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs nicht in Anspruch genommen werden, wenn 

zwar derart begünstigte Einkünfte vorliegen, das zu versteuernde Einkommen insgesamt aber negativ ist. 

  

Keine Verteilung außergewöhnlicher Belastungen aus Billigkeitsgründen 

Wirken sich außergewöhnliche Belastungen steuerlich nicht in vollem Umfang in dem Veranlagungszeitraum aus, 

in dem sie geleistet wurden, können sie nicht aus Billigkeitsgründen auf mehrere Jahre verteilt werden. Das hat 

der Bundesfinanzhof entschieden. Ein Ehepaar wurde zusammen zur Einkommensteuer veranlagt. Für ihre zu 

Hause lebende schwerbehinderte Tochter bauten die Eheleute ihr Einfamilienhaus für insgesamt 165.981 € be-

hindertengerecht um. In ihrer Einkommensteuererklärung machten sie davon 60.000 € als außergewöhnliche 

Belastungen geltend. Den Restbetrag beantragten sie auf die beiden folgenden Jahre zu verteilen. Das Finanz-

amt lehnte eine Verteilung der Aufwendungen auf mehrere Jahre jedoch ab. Auch der Bundesfinanzhof sah keine 

Anknüpfungspunkte für eine persönliche oder sachliche Unbilligkeit. Eine lediglich für den Steuerpflichtigen un-

günstige Rechtsfolge, die der Gesetzgeber bewusst in Kauf genommen hat, rechtfertigt eine Billigkeitsmaßnahme 

nicht. Das trifft auf diesen Fall zu. Die Möglichkeit einer Übertragung außergewöhnlicher Belastungen in andere 

Veranlagungszeiträume sieht das Gesetz nicht vor. 

 

Rückstellungen für ein Aktienoptionsprogramm 

Eine Aktiengesellschaft (AG) gewährte ihren Mitarbeitern Aktienoptionen. Diese durften nur beim Erreichen be-

stimmter Aktienkurse bzw. einem Verkauf des Unternehmens oder einem Börsengang ausgeübt werden. Die AG 

meinte, die Optionseinräumung führe zu Personalaufwand und bildete eine gewinnmindernde Rückstellung. Das 

lehnte der Bundesfinanzhof ab. Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten zu bilden. Das setzt eine 

dem Grunde und/oder der Höhe nach ungewisse Verbindlichkeit voraus. Für eine am Bilanzstichtag rechtlich 

noch nicht entstandene Verpflichtung kann eine Rückstellung nur gebildet werden, wenn die Verpflichtung wirt-

schaftlich in den bis zum Bilanzstichtag abgelaufenen Jahren verursacht ist. Die Ansprüche der Optionsberechtig-

ten waren am Bilanzstichtag weder rechtlich entstanden noch wirtschaftlich verursacht. Die Bedingung des Errei-

chens bestimmter Aktienkurse war noch nicht eingetreten. Wie wahrscheinlich der Eintritt der Bedingung war, 

spielt bei der Frage der rechtlichen Entstehung keine Rolle. Zudem waren der Verkauf und der Börsengang völlig 

selbständige, von den Anstellungsverhältnissen der Optionsberechtigten und der Entwicklung des Unterneh-

menswerts unabhängige Merkmale. Es bestand keine Verbindung zu den von den Optionsberechtigten bis zu den 

Bilanzstichtagen erbrachten Arbeitsleistungen. Daher fehlte es an einem Vergangenheitsbezug und folglich an 

den Voraussetzungen für die Bildung einer Rückstellung bei rechtlich noch nicht entstandenen Verpflichtungen. 
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Schule für Blindenführhunde erzielt Einkünfte aus Gewerbebetrieb 

Das Einkommensteuerrecht kennt drei Gewinneinkunftsarten: 

       Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, 

       Einkünfte aus Gewerbebetrieb und 

       Einkünfte aus selbständiger Arbeit. 

Die Unterscheidung ist wichtig, weil nur Unternehmer, die Einkünfte aus Gewerbebetrieb erzielen, gewerbesteu-

erpflichtig sind. Zu den Einkünften aus selbständiger Arbeit gehört bspw. auch die unterrichtende Tätigkeit. Die 

Betreiberin einer Blindenführhundeschule wollte ihre Gewinne wegen der Ausübung einer ihrer Auffassung nach 

„unterrichtenden Tätigkeit“ als Einkünfte aus selbständiger Arbeit versteuern. Der Bundesfinanzhof entschied, 

dass sie gewerbliche Einkünfte erzielt, weil Unterricht nur Menschen erteilt werden kann. Die Dressur von Tieren 

gehört nicht hierzu. 

  

Vereinbarung einer langfristigen Rückkaufmöglichkeit beim Unternehmensverkauf ist 

nicht fremdüblich 

Einer Entscheidung des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg lag folgender Sachverhalt zugrunde: Herr A verkaufte 

1997 sein Einzelunternehmen und GmbH-Anteile an Frau B, mit der er seit 2009 verheiratet ist. Im Kaufvertrag 

war vereinbart, dass A ein bis zum 31. Dezember 2013 befristetes Wiederkaufsrecht gegenüber B hatte. Er war 

berechtigt, innerhalb dieser 16 Jahre den Betrieb und die GmbH-Anteile zum ursprünglichen Kaufpreis zurückzu-

kaufen. 2008, also noch vor der Heirat mit B, machte er von seinem Wiederkaufsrecht Gebrauch. Er zahlte den 

Kaufpreis zurück und setzte in seiner Bilanz als Anschaffungskosten die damaligen Verkaufspreise für das Ein-

zelunternehmen und die GmbH-Anteile an. Von den Anschaffungskosten der abnutzbaren Anlagegüter im Einzel-

unternehmen machte er entsprechende Abschreibungen für Abnutzung (AfA) geltend. Das Finanzamt sah dies 

anders und teilte den Gesamtkaufpreis im Verhältnis der gemeinen Werte aller Wirtschaftsgüter auf. Weil der 

Wert der GmbH-Anteile in den elf Jahren erheblich gestiegen war, wurde dieser Kaufpreisanteil entsprechend 

erhöht und der Wert der Anlagegüter vermindert, so dass die AfA entsprechend geringer war. Das Finanzgericht 

gab dem Finanzamt Recht. Die Anschaffungskosten von Wirtschaftsgütern sind zwar grundsätzlich mit den im 

Vertrag genannten Werten anzusetzen. Dies gilt aber nur, wenn die Vereinbarungen fremdüblich sind. In diesem 

Fall war die auf 16 Jahre befristete Rückkaufmöglichkeit so ungewöhnlich, dass die Vereinbarung aus 1997 nicht 

bei der Kaufpreisaufteilung zugrunde gelegt werden konnte. 

  

Verteilung eines in einer Summe gezahlten „Gestattungsentgelts“ für eine auf unbe-

stimmte Zeit vereinbarte Nutzungsüberlassung 

Ist ein Selbstständiger berechtigt, seinen Gewinn durch Einnahmenüberschussrechnung zu ermitteln, sind be-

sondere Vorschriften zu beachten. Der Gewinn wird durch eine Gegenüberstellung der Betriebseinnahmen und –

ausgaben errechnet. Von besonderer Bedeutung bei einer Einnahmenüberschussrechnung ist das sog. Zufluss- 

und Abflussprinzip. Geschäftsvorfälle sind grundsätzlich in dem Zeitpunkt/Kalenderjahr zu erfassen, in welchem 

dem Konto bzw. der Kasse des Selbstständigen Geld zufließt oder abfließt. Abweichendes gilt bei regelmäßig 

wiederkehrenden Zahlungen, die zehn Tage vor Beginn/nach Ende eines Kalenderjahrs geleistet werden, bei 

Abschreibungen und bestimmten Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens. Für Einnahmen, die auf einer mehr-

jährigen Nutzungsüberlassung beruhen, wird dem Selbstständigen ein Wahlrecht eingeräumt. Abweichend vom 

allgemeinen Grundsatz können diese Einnahmen auf den Zeitraum der wirtschaftlichen Zugehörigkeit gleichmä-
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ßig verteilt werden. In einem vom Finanzgericht Münster entschiedenen Fall schloss eine Selbstständige mit einer 

Kraftwerke GmbH einen „Gestattungsvertrag“. Der GmbH war erlaubt, auf den betrieblichen Grundstücksflächen 

der Selbstständigen baurechtliche Ausgleichsmaßnahmen (Rückbau eines Kraftwerks, Rekultivierung der Kraft-

werksfläche) vorzunehmen. Das Gericht ließ die Verteilung des in einer Summe gezahlten „Gestattungsentgelts“ 

für die auf unbestimmte Laufzeit vereinbarte Nutzungsüberlassung auf 25 Jahre zu. Der Bundesfinanzhof muss 

abschließend entscheiden. 

  

Zeitpunkt der Nachversteuerung des negativen Kapitalkontos eines Kommanditisten 

Entsteht einem Kommanditisten aufgrund von ausgleichs- oder abzugsfähigen Verlusten ein negatives Kapital-

konto und kann dieses im Auflösungsfall der Gesellschaft oder wegen ihrer Insolvenz nicht mehr ausgeglichen 

werden, kommt es für den Kommanditisten regelmäßig zu einer Nachversteuerung. Der in Höhe des verbleiben-

den negativen Kapitalkontos entstehende Veräußerungsgewinn ist in der Schlussbilanz des Wirtschaftsjahrs zu 

erfassen, in dem feststeht, dass sich keine Ausgleichsverpflichtung mehr ergibt. Dabei sind wertaufhellende Tat-

bestände bis zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung zu berücksichtigen. Im Insolvenzfall wird der Veräußerungsge-

winn regelmäßig erst im Zeitpunkt des Abschlusses der Liquidation der Gesellschaft realisiert. Wird der Gewer-

bebetrieb vor Abschluss des Insolvenzverfahrens eingestellt, ist auf den Zeitpunkt der Betriebsaufgabe abzustel-

len. (Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

  

Aufgabe eines Nießbrauchrechts gegen Entschädigung 

Ist der land- und forstwirtschaftliche Betrieb im Rahmen eines Nießbrauchrechts bewirtschaftet worden und be-

endet der Berechtigte diese Tätigkeit durch Aufgabe des Nießbrauchrechts gegen Zahlung einer Entschädigung, 

handelt es sich bei der für die Aufgabe des Nießbrauchrechts geleisteten Zahlung steuerlich um Einkünfte aus 

Land- und Forstwirtschaft (FG Schleswig-Holstein, Urteil vom 11.05.2017; Revision anhängig). Sachverhalt:  Der 

Ehemann der Klägerin übertrug den Hof an seinen Sohn. Er behielt sich auf Lebensdauer das unentgeltliche 

Nießbrauchrecht an dem überlassenen Grundbesitz vor. Nach dem Tode des Überlassers ging das Nießbrauch-

recht auf die Klägerin über. 2008 veräußerte der Sohn der Klägerin die Hofstelle und einen Teil des Grund und 

Bodens. Die Klägerin entließ den Erwerber gegen Zahlung eines Geldbetrages aus der Pfandhaft für ihr Nieß-

brauchrecht. Den Betrag erklärte die Klägerin nicht als Einnahme aus Land- und Forstwirtschaft, da sie insoweit 

von der Veräußerung von Privatvermögen ausging. Das FA vertrat die Auffassung, dass die Zahlung zur Ablö-

sung des Nießbrauchrechts der Klägerin den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft zuzurechnen sei. Hierzu 

führte das FG Schleswig-Holstein weiter aus:   

 Der Vorrang zur Zuordnung einer anderen Einkunftsart als der aus Vermietung und Verpachtung nach § 21 

Abs. 3 EStG bestimmt sich bei den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft danach, ob die zu verpachten-

den Wirtschaftsgüter einem land- und forstwirtschaftlichen Betriebsvermögen zuzuordnen sind. Nur wenn die 

verpachteten Wirtschaftsgüter zum steuerrechtlichen Privatvermögen des Betriebsinhabers gehören, sind die 

erzielten Einkünfte regelmäßig den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung zuzuordnen. 

 Diese Grundsätze gelten auch bei der Verpachtung eines zuvor selbst oder bei einer unentgeltlichen Über-

tragung nach § 6 Abs. 3 EStG zuvor von einem der Rechtsvorgänger bewirtschafteten land- und forstwirt-

schaftlichen Betrieb oder Teilbetrieb. 

 Verkauft der Eigentümer zum Betrieb gehörende Grundstücke, so muss er die Veräußerungsgewinne ver-

steuern. Auch im Fall der Nießbrauchbestellung sind die Gewinne aus der Veräußerung von zum Betrieb ge-

hörenden Grundstücken dem Eigentümer zuzurechnen. 
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 Ist der land- und forstwirtschaftliche Betrieb im Rahmen eines Nießbrauchrechts bewirtschaftet worden und 

beendet der Berechtigte diese Tätigkeit durch Aufgabe dieses Nießbrauchrechts gegen Zahlung einer Ent-

schädigung, erhält also der Nießbrauchberechtigte eine Entschädigung für die Aufgabe des Nießbrauchs, so 

ist die Entschädigung in voller Höhe im Rahmen des § 14 EStG steuerlich zu erfassen. 

Hinweis: Die Revision ist beim BFH unter dem Az. VI R 26/17 anhängig. 

 

Versorgungsleistungen ohne Ausscheiden aus Dienstverhältnis (BMF) 

Das BMF hat mit Schreiben vom 18.09.2017 zur bilanzsteuerrechtlichen Berücksichtigung von Versorgungsleis-

tungen, die ohne die Voraussetzung des Ausscheidens aus dem Dienstverhältnis gewährt werden, und von ver-

erblichen Versorgungsanwartschaften Stellung genommen. Hierzu führte das BMF u. a. weiter aus:   

 Pensionsrückstellungen nach § 6a EStG können wegen der Ausgeglichenheitsvermutung von Arbeitsleistung 

und Entgelt grundsätzlich nur auf Basis der nach dem Ausscheiden aus dem Dienstverhältnis zu gewähren-

den Leistungen angesetzt und bewertet werden. 

 Enthält eine Pensionszusage i. S. von § 6a EStG keine Aussagen zum Ausscheiden aus dem Dienstverhält-

nis als Voraussetzung für die Gewährung der Versorgungsleistungen nach Eintritt des Versorgungsfalls, ist 

davon auszugehen, dass zeitgleich mit der Inanspruchnahme der Leistungen auch das Arbeitsverhältnis be-

endet wird. 

 Werden bei Eintritt der Invalidität oder bei Erreichen einer vereinbarten Altersgrenze die schriftlich zugesag-

ten Versorgungsleistungen gewährt, gilt der Versorgungsfall auch dann als eingetreten, wenn das Arbeits-

verhältnis weiter bestehen bleibt. 

 Werden die zugesagten Versorgungsleistungen bei Erreichen einer bestimmten Altersgrenze oder bei Eintritt 

der Invalidität unter entsprechender Herabsetzung des Beschäftigungsgrades und des Arbeitslohns nur teil-

weise in Anspruch genommen, gilt der Versorgungsfall insoweit als eingetreten. 

 

Übertragung einer § 6b-Rücklage in EU-Betriebsstätte 

Eine Rücklage nach § 6b EStG kann zwar in eine Betriebsstätte in der EU bzw. im EWR übertragen werden. 

Diese Übertragung verhindert aber nicht die gewinnerhöhende Auflösung der Rücklage, sondern ermöglicht nach 

§ 6b Abs. 2a EStG nur eine zinslose Stundung der auf den Veräußerungs- bzw. Auflösungsgewinn anfallenden 

Steuer für fünf Jahre. Europarechtlich ist es nicht zu beanstanden, dass es nach § 6b Abs. 2a EStG lediglich zu 

einer Stundung kommt. Denn grundsätzlich darf der deutsche Fiskus einen Gewinn aus der Veräußerung eines in 

§ 6b Abs. 1 EStG genannten Wirtschaftsguts  besteuern, bevor der Gewinn in einen anderen EU-Staat transfe-

riert wird, d. h. auf ein anderes Wirtschaftsgut übertragen wird. Nach dem EuGH  sei den Unternehmern lediglich 

eine Stundungsmöglichkeit einzuräumen. Ein längerer Stundungszeitraum als fünf Jahre ist nicht geboten, weil 

anderenfalls die Durchsetzung des Steueranspruchs durch den Fiskus gefährdet werden könnte. Hinweis: Die 

Übertragung einer Rücklage auf ein Wirtschaftsgut in einem anderen EU-Staat wurde durch § 6b Abs. 2a 

EStG i. d. F. des StÄndG 2015 eingeführt. Diese Regelung ist eine Reaktion auf die Entscheidung des EuGH, der 

die Beschränkung der Reinvestition auf das Inland beanstandet und eine Stundungsmöglichkeit gefordert hatte. 

§ 6b Abs. 2a EStG gilt rückwirkend.  Daher kann die Stundung bei einer Übertragung der Rücklage in ein Be-

triebsvermögen der EU bzw. des EWR auch für die Steuer auf Veräußerungsgewinne, die vor der Gesetzesver-

kündung am 6.11.2015 entstanden sind, beantragt werden. Der Antrag auf Stundung kann nach dem Wortlaut 

des § 6b Abs. 2a Satz 2 EStG nur im Wirtschaftsjahr der Veräußerung der in Abs. 1 Satz 1 bezeichneten Wirt-

schaftsgüter gestellt werden. Bei einer rückwirkenden Anwendung des § 6b Abs. 2a EStG ist ein solcher Antrag 



 

12/21 

Info-Brief, vorherige Ausgaben und weitere aktuelle Informationen finden Sie auch auf unseren Webseiten 
Stand: 23.10.2017  Alle Beiträge sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt.  

Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 
 

aber nicht mehr möglich, da das Wirtschaftsjahr der Veräußerung bereits abgelaufen ist. Der BFH lässt es daher 

ausreichen, wenn die Stundung „für“ das betreffende Wirtschaftsjahr beantragt wird. Ist die Rücklage nach § 6b 

EStG bereits vor dem 6.11.2015 gebildet worden, muss sich der Stundungsantrag auf das Jahr der Auflösung der 

Rücklage beziehen und nicht auf das (bereits abgelaufene) Jahr der Veräußerung des Wirtschaftsguts. (BFH, 

Urteil vom 22.6.2017 - VI R 84/14) 

 

BVerfG-Vorlage: Rechnungszinsfuß von 6 % für Pensionsrückstellungen verfas-

sungswidrig? 

Der 10. Senat des FG Köln hält den Rechnungszinsfuß von 6 % zur Ermittlung von Pensionsrückstellungen in 

§ EStG im Jahr 2015 für verfassungswidrig. Er hat deshalb am 12.10.2017 beschlossen, das Klageverfahren 

10 K 977/17 auszusetzen und eine Entscheidung des BVerfG über die Verfassungsmäßigkeit des Rechnungs-

zinsfußes einzuholen. Anmerkung: Der Senat hat im Rahmen der Entscheidungsverkündung erläutert, dass der 

Gesetzgeber befugt sei, den Rechnungszinsfuß zu typisieren. Er sei aber gehalten, in regelmäßigen Abständen 

zu überprüfen, ob die Typisierung noch realitätsgerecht sei. Der Rechnungszinsfuß sei seit 1982 unverändert. In 

dem heutigen Zinsumfeld habe sich der gesetzlich vorgeschriebene Zinsfuß so weit von der Realität entfernt, 

dass er vom Gesetzgeber hätte überprüft werden müssen. Die fehlende Überprüfung und Anpassung führt nach 

Auffassung des 10. Senats zur Verfassungswidrigkeit. Alle vergleichbaren Parameter (u. a. Kapitalmarktzins, 

Rendite von Unternehmensanleihen) hätten schon seit vielen Jahren eine stetige Tendenz nach unten und lägen 

deutlich unter 6 %. Je höher der Rechnungszinsfuß, desto weniger darf ein Unternehmen der Pensionsrückstel-

lung zuführen. Folge ist eine höhere steuerliche Belastung. (FG Köln, Beschluss vom 12.10.2017 - 10 K 977/17) 

 

4. Erbschaft- / Schenkungsteuer / Bewertungsrecht 

 

Besteuerung der Abfindung für den Verzicht auf einen künftigen Pflichtteilsanspruch 

Verzichtet ein gesetzlicher Erbe gegenüber einem anderen Erben auf seinen Pflichtteilsanspruch und erhält dafür 

vom anderen Erben eine Abfindung, unterliegt diese der Erbschaftsteuer. Der Bundesfinanzhof hat für die Fälle, 

in denen der gesetzliche Erbe vor Eintritt des Erbfalls auf seinen künftigen Pflichtteilsanspruch verzichtet, seine 

Rechtsprechung geändert. Für die Ermittlung der Steuerklasse, des Freibetrags und des Steuersatzes ist in die-

sen Fällen zukünftig das Verhältnis des Verzichtenden zum anderen Erben und nicht mehr zum Erblasser maß-

gebend. Dementsprechend sind auch Vorschenkungen des künftigen Erblassers nicht mehr zu berücksichtigen. 

Beispiel: Bruder A verzichtet noch vor dem Tod seiner Mutter gegenüber Bruder B gegen eine Zahlung von 

150.000 € auf die Geltendmachung seines gesetzlichen Pflichtteilsanspruchs, sollte er durch letztwillige Verfü-

gung von der Erbfolge seiner Mutter ausgeschlossen sein. 

  alt Neu 

Steuerklasse I (Eltern) II (Geschwister) 

Freibetrag 400.000 € 20.000 € 

Steuersatz 11 % 20 % 

  

Hinweis: In den meisten Fällen wird eine geringere Erbschaftsteuerlast entstehen, wenn der Verzicht auf den 

Pflichtteilsanspruch nach dem Tod des Erblassers vereinbart wird, da in diesem Fall das Verhältnis zum Erblas-

ser zugrunde zu legen ist. 
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Voller erbschaftsteuerlicher Ehegattenfreibetrag auch bei beschränkter Steuerpflicht 

Ein Schweizer Ehepaar vereinbarte in einem Erbvertrag, dass die Ehefrau im Fall des Vorversterbens ihres Ehe-

manns aus dessen Vermögen u. a. bestimmte in der Schweiz und in Deutschland belegene Grundstücke als 

Vermächtnis erhalten sollte. Nach dem Tod des Ehemanns im Jahr 2010 setzte das Finanzamt die Erbschaft-

steuer für die Ehefrau fest, indem es den Ehegattenfreibetrag für beschränkt Erbschaftsteuerpflichtige von 

2.000 € berücksichtigte. Das ist nicht richtig, urteilte der Bundesfinanzhof. Aus unionsrechtlichen Gründen ist der 

geringe Freibetrag für beschränkt Steuerpflichtige nicht anwendbar. Stattdessen ist entsprechend der Ehegatten-

freibetrag für unbeschränkt Steuerpflichtige von 500.000 € in voller Höhe zu gewähren. Hinweis: Für Erwerbe, für 

die die Steuer nach dem 25. Juni 2017 entsteht, ist der Freibetrag von 500.000 € bei beschränkter Steuerpflicht 

im Verhältnis des inländischen Erwerbs zum Gesamterwerb anzusetzen. 

 

5. Gewerbesteuer 

 

Gewerbesteuerpflicht einer Vorgesellschaft der GmbH 

Eine vermögensverwaltend tätige GmbH kann schon vor ihrer Eintragung im Handelsregister als sog. Vorgesell-

schaft gewerbesteuerpflichtig sein, wenn sie über bloße Vorbereitungshandlungen hinaus bereits ihre geschäftli-

che Tätigkeit entfaltet und eigenes Vermögen verwaltet.  Im Streitfall kam es Anfang Dezember 2010 zur Grün-

dung einer GmbH (Klägerin) durch Abschluss des notariellen Gesellschaftsvertrags. Noch im Dezember 2010 

beteiligte sich die Klägerin an einer Tochter-GmbH, beschloss die Ausschüttung einer Dividende an sich und 

reichte die Dividende als verzinsliche Darlehen an ihre eigenen Gesellschafter weiter. Ihre Eintragung im Han-

delsregister erfolgte erst im Jahr 2011.  Der BFH ging in seinem Urteil vom 24.01.2017 von einer Gewerbesteuer-

pflicht im Dezember 2010 aus: Denn die Klägerin hatte als sog. Vorgesellschaft nicht nur Vorbereitungshandlun-

gen unternommen, sondern war schon vermögensverwaltend tätig geworden, indem sie sich an einer anderen 

GmbH beteiligt, eine Ausschüttung beschlossen und verzinsliche Darlehen gewährt hatte.  Hinweis: Unter Vorbe-

reitungshandlungen versteht man Tätigkeiten, die auf den Abschluss der Gründung gerichtet sind. Ein typisches 

Beispiel hierfür ist die verzinsliche Anlage des eingezahlten Stammkapitals bis zur Eintragung im Handelsregister.  

Eine GmbH ist aufgrund ihrer Rechtsform nach § 2 Abs. 2 Satz 1 GewStG gewerbesteuerpflichtig. Dies ist ein 

Nachteil, wenn die GmbH nur vermögensverwaltend und damit nicht originär gewerblich tätig ist. Denn in der 

Rechtsform einer Personengesellschaft wäre eine vermögensverwaltende Tätigkeit nicht gewerbesteuerpflichtig.  

Um diesen Nachteil für Kapitalgesellschaften abzumildern, gibt es auf Antrag eine erweiterte Gewerbesteuerkür-

zung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG , wenn die GmbH ausschließlich eigene Immobilien und ggf. nebenher noch 

eigenes Kapitalvermögen verwaltet: Der Gewinn aus der Immobilienverwaltung unterliegt dann nicht der Gewer-

besteuer. 

 

6. Grunderwerbsteuer 

 

Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer beim Erwerb eines Grundstücks zur 

Errichtung einer Windkraftanlage 

Beim Erwerb eines Grundstücks zur Errichtung einer Windkraftanlage gehört eine auf die benachbarten Grund-

stücke entfallende Entschädigungszahlung an den Verkäufer nicht zur Bemessungsgrundlage der Grunderwerb-

steuer. In dem entschiedenen Fall hatte der Käufer an das Land als Verkäufer vereinbarungsgemäß eine Ent-



 

14/21 

Info-Brief, vorherige Ausgaben und weitere aktuelle Informationen finden Sie auch auf unseren Webseiten 
Stand: 23.10.2017  Alle Beiträge sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt.  

Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 
 

schädigung für notwendige Baulasten und Dienstbarkeiten auf anderen Grundstücken zu zahlen. Diese Entschä-

digung stellt keine Gegenleistung für den Erwerb des Eigentums an dem gekauften Grundstück dar. Es handelt 

sich vielmehr um davon zu unterscheidende Leistungen des Verkäufers, die hier in der Bestellung der für den 

Betrieb der Windkraftanlage erforderlichen Baulasten und Dienstbarkeiten an verbleibenden Grundstücken und 

die Duldung von An- und Durchschneidungen dieser Grundstücke bestanden. (Quelle: Urteil des Bundesfinanz-

hofs) 

  

Verjährung der Grunderwerbsteuer bei gesonderter Feststellung der Grundbesitzwerte 

Gehen innerhalb von fünf Jahren mindestens 95 % der Anteile an einer Personengesellschaft auf neue Gesell-

schafter über und gehören zum Vermögen der Personengesellschaft inländische Grundstücke, unterliegt der 

Vorgang der Grunderwerbsteuer. Zuständig für die Festsetzung der Grunderwerbsteuer ist das Finanzamt, in 

dessen Bezirk sich die Geschäftsleitung der Gesellschaft befindet. Gehören zum Vermögen Grundstücke, die 

außerhalb des Bezirks dieses Finanzamts liegen, stellt das Geschäftsleitungs-Finanzamt die Besteuerungsgrund-

lagen gesondert fest (sog. Feststellungsbescheid). In diesem Bescheid wird verbindlich über die Steuerpflicht, die 

in Betracht kommenden Schuldner der Grunderwerbsteuer und die zur Entscheidung über die Festsetzung der 

Grunderwerbsteuer berufenen Finanzämter entschieden. Die Frist, innerhalb derer der Feststellungsbescheid 

ergehen muss, beträgt vier Jahre; bei leichtfertiger Steuerverkürzung würde die Frist fünf Jahre und bei Steuer-

hinterziehung zehn Jahre betragen. Sie beginnt mit Ablauf des Kalenderjahrs zu laufen, in dem die Anteilsüber-

tragung dem Finanzamt angezeigt worden ist, spätestens aber nach drei Jahren. Ergeht innerhalb dieser Frist der 

Feststellungsbescheid, so endet die Frist, innerhalb derer der Grunderwerbsteuerbescheid ergehen darf, nicht vor 

Ablauf von taggenau zwei Jahren nach Erlass des Feststellungsbescheids. Beispiel: Im Jahr 2009 gehen alle 

Anteile an einer grundbesitzenden Personengesellschaft auf neue Gesellschafter über. Der Vorgang wird dem 

Finanzamt nicht angezeigt. Das Finanzamt erfährt hiervon im Jahr 2016. Bis zum 31. Dezember 2016 darf das 

Geschäftsleitungs-Finanzamt die Besteuerungsgrundlagen gesondert feststellen. Erlässt es z. B. am 

10. Dezember 2016 diesen Feststellungsbescheid, darf das zuständige Finanzamt bis zum 10. Dezember 2018 

den Grunderwerbsteuerbescheid erlassen. Dies gilt, obwohl die Frist, innerhalb derer die Grunderwerbsteuer 

festzusetzen ist, eigentlich mit Ablauf des 31. Dezember 2016 abgelaufen wäre. (Quelle: Urteil des Bundesfi-

nanzhofs) 

 

7. Körperschaftsteuer / Kapitalgesellschaften 

 

Verdeckte Gewinnausschüttung bei Verzicht auf Darlehensforderung gegenüber ehe-

maligem Gesellschafter 

Nach dem Urteil des FG München vom 13.3.2017 kann auch ein früherer Gesellschafter aufgrund seiner damali-

gen Rechtsstellung als Gesellschafter noch Empfänger einer verdeckten Gewinnausschüttung sein. Anmerkung:  

Klägerin ist eine GmbH, die mit ihren Gesellschaftern mehrere Darlehensverträge schloss. Der Gesellschafter 

veräußerte seine Anteile an der GmbH zwei Jahre bevor die Klägerin gegenüber dem ehemaligen Gesellschafter 

auf die Darlehensforderungen sowie die Zinszahlungen verzichtete. Das Finanzamt behandelte den Verzicht als 

verdeckte Gewinnausschüttung. Die Klägerin führte an, dass der ehemalige Gesellschafter zum Zeitpunkt des 

Verzichts keine Gesellschafterstellung mehr innehatte und somit keine verdeckte Gewinnausschüttung vorliegen 

würde. Das Finanzgericht stellt klar, dass – sofern die Leistungen einer Kapitalgesellschaft auf einem „rechtzeitig 
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geschlossenen“ Vertrag beruhen –, für die Frage der Annahme einer verdeckten Gewinnausschüttung grds. auf 

die Verhältnisse im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses abzustellen ist.  

 

8. Personalwirtschaft / Lohnsteuer / Sozialversicherung 

 

BahnCard als Arbeitslohn 

Nach der OFD Frankfurt/M. (Vfg. vom 30.01.2017) führt die Überlassung einer BahnCard 50 oder 100 durch den 

Arbeitgeber an den Arbeitnehmer zum Zweck der dienstlichen und privaten Nutzung nicht zu Arbeitslohn, wenn 

die Kostenersparnis gegenüber dem Erwerb von Einzelfahrscheinen für die dienstlichen Fahrten größer als die 

Kosten für die BahnCard oder zumindest gleich hoch ist. Hinweis: Dies richtet sich nach einer Prognose im Zeit-

punkt der Überlassung der BahnCard. Prognostiziert der Arbeitgeber also eine Vollamortisation, erfolgt die Über-

lassung in seinem eigenbetrieblichen Interesse, so dass der Ansatz von Arbeitslohn ausscheidet. Dies gilt auch 

dann, wenn sich im Nachhinein die Prognose aus unvorhersehbaren Gründen wie z. B. einer längeren Erkran-

kung des Arbeitnehmers als unzutreffend erweist. Anders ist dies bei einer prognostizierten Teilamortisation, bei 

der die Kosten für die BahnCard höher sind als die voraussichtliche Fahrtkostenersparnis für die dienstlichen 

Fahrten des Arbeitnehmers. Die Überlassung der BahnCard führt hier zunächst in voller Höhe zu Arbeitslohn. Die 

Fahrtkostenersparnis bei den dienstlichen Fahrten ist dann monatlich oder am Ende der Nutzungsdauer der 

BahnCard vom Arbeitslohn abzuziehen, maximal bis zu einem Betrag von 0 €. Hinweis: Die von der OFD hier im 

Einzelnen vorgeschlagenen Berechnungsmöglichkeiten sind etwas komplizierter, weil auch die steuerfreie Reise-

kostenerstattung durch den Arbeitgeber nach § 3 Nr. 13 bzw. Nr. 16 EStG zu berücksichtigen ist. Im Ergebnis 

wird es m. E. aber darauf ankommen, dass man die sich bei den dienstlichen Fahrten ergebende Fahrtkostener-

sparnis von den Kosten für die BahnCard abzieht.  

 

Zuschüsse des Arbeitgebers zu den Aufwendungen für Internetnutzung und Fahrtkos-

ten des Arbeitnehmers 

Zuschüsse des Arbeitgebers zu den Aufwendungen für Internetnutzung und Fahrtkosten des Arbeitnehmers 

werden nach dem Urteil des FG Münster vom 28.6.2017 auch dann zusätzlich zum Arbeitslohn gewährt und kön-

nen nach § 40 Abs. 2 EStG versteuert werden, wenn den Zuschusszahlungen Lohnherabsetzungen vorausge-

hen. Hinweis: Die Klägerin gewährte ihren nicht tarifbeschäftigten Arbeitnehmern u. a. Zuschüsse für die Inter-

netnutzung und zu Fahrtkosten. Sie unterwarf diese Zuschüsse den Pauschalsteuersätzen nach § 40 Abs. 2 

EStG . Das Finanzamt ging davon aus, dass die Zuschüsse zu den Fahrtkosten sowie der Internetnutzung nicht 

steuerbegünstigt seien, da sie nicht zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbracht wurden. Es han-

dele sich insoweit um eine Umwandlung des zuvor vereinbarten Entgelts. Laut der Klägerin liegt keine Ge-

haltsumwandlung vor, denn die Arbeitnehmer hätten zuvor durch einen unbedingten Entgeltsverzicht den Brut-

toarbeitslohn reduziert. Das Finanzgericht stellt klar, dass Zuschusszahlungen, denen Lohnherabsetzungen vo-

rausgehen, nicht nach Gesamtplangrundsätzen als einheitliches Vorgehen zu beurteilen sind. Denn es gibt kei-

nen allgemeingültigen Rechtsgrundsatz des Inhalts, dass eine aufgrund einheitlicher Planung in engem zeitlichem 

und sachlichem Zusammenhang stehende Mehrzahl von Rechtsgeschäften für die steuerliche Beurteilung zu 

einem einheitlichen wirtschaftlichen Vorgang zusammenzufassen und sodann unter den Steuertatbestand zu 

subsumieren ist.  
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9. Umsatzsteuer / Zollrecht 

 

Beherrschungsvertrag begründet organisatorische Eingliederung 

Eine Kapitalgesellschaft (z. B. Aktiengesellschaft, GmbH) ist nicht Unternehmerin im Sinne des Umsatzsteuer-

rechts, wenn sie finanziell, organisatorisch und wirtschaftlich in ein anderes Unternehmen eingegliedert ist (sog. 

umsatzsteuerliche Organschaft). Die Umsätze der Organgesellschaft sind dann vom Organträger zu versteuern. 

Die organisatorische Eingliederung verlangt, dass der Organträger die mit der finanziellen Eingliederung verbun-

dene Möglichkeit der Beherrschung der Tochtergesellschaft (Organgesellschaft) in der laufenden Geschäftsfüh-

rung wahrnimmt. Dies setzt regelmäßig voraus, dass Vorstand/Geschäftsführer von Organträger und Organge-

sellschaft identisch sind (personelle Verflechtung). Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass auch der Ab-

schluss eines Beherrschungsvertrags gemäß bzw. entsprechend den aktienrechtlichen Regelungen, d. h. auch im 

GmbH-Recht, zur organisatorischen Eingliederung führt. Eine personelle Verflechtung ist dann nicht erforderlich. 

Da der Beherrschungsvertrag erst mit der Eintragung in das Handelsregister der Organgesellschaft wirksam wird, 

kann die umsatzsteuerliche Organschaft frühestens ab diesem Zeitpunkt begründet werden. 

  

Computerprogramm ersetzt nicht eigenverantwortliche Prüfung bei Erstellung von 

Umsatzsteuervoranmeldungen 

Buchhalter sind nach wie vor nicht zur Erstellung von Umsatzsteuervoranmeldungen für ihre Auftraggeber be-

rechtigt. Dies hat der Bundesfinanzhof entschieden. Bei der Erstellung von Umsatzsteuervoranmeldungen han-

delt es sich um eine Hilfeleistung in Steuersachen, die bestimmten, entsprechend qualifizierten Berufen vorbehal-

ten ist. Daran ändert sich auch nichts dadurch, dass bestimmte Computerprogramme die Voranmeldungen heute 

automatisiert erstellen. Denn diese Form der Erstellung ersetzt die eigenverantwortliche Prüfung der steuerlichen 

Korrektheit nicht. Ein Buchführungsprogramm kann diese persönliche Tätigkeit bei der Überprüfung der Buchfüh-

rung nicht übernehmen. Es erkennt beispielsweise nicht, ob die gesetzlich vorgeschriebenen Voraussetzungen 

für den Vorsteuerabzug vorliegen und in welchem Voranmeldungszeitraum der Abzug ggf. vorzunehmen ist. 

 

Keine Rückwirkung der Rechnungsberichtigung beim unrichtigen Steuerausweis 

Der Bundesfinanzhof hat noch einmal seine Rechtsprechung bei einem unrichtigen Steuerausweis bestätigt. Im 

entschiedenen Fall erbrachte ein Unternehmer Werklieferungen und wies in den Rechnungen fälschlicherweise 

Umsatzsteuer gesondert aus (unrichtiger Steuerausweis). Schuldner der Umsatzsteuer waren nämlich die Leis-

tungsempfänger. Durch den falschen Steuerausweis schuldet der Unternehmer die ausgewiesene Umsatzsteuer. 

Unerheblich ist, ob die Leistungsempfänger die ausgewiesene Umsatzsteuer tatsächlich als Vorsteuer abgezogen 

haben. Auch eine Begleichung der Umsatzsteuer durch die Leistungsempfänger als Schuldner der Umsatzsteuer 

lässt die Steuerschuld des Unternehmers nicht entfallen. Dazu muss er seine Rechnungen gegenüber den Leis-

tungsempfängern berichtigen. Eine Rechnungsberichtigung wirkt erst für den Besteuerungszeitraum der Berichti-

gung, hat also keine Rückwirkung auf den Besteuerungszeitraum der Rechnungserteilung. Hierdurch kann es zu 

erheblichen Zinsbelastungen des Unternehmers kommen. 
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Umsatzsteuerbefreiung von Heilbehandlungen: Leistungen eines Arztes aus dem Be-

trieb einer Privatklinik 

Heilbehandlungen, die im Bereich der Humanmedizin von einem Arzt durchgeführt werden, sind von der Umsatz-

steuer befreit. Ebenfalls befreit sind Krankenhausbehandlungen und ärztliche Heilbehandlungen, die von Einrich-

tungen des öffentlichen Rechts erbracht werden. Leistungen anderer Krankenhäuser sind nur dann von der Um-

satzsteuer befreit, wenn die gesetzlich erforderliche Zulassung vorliegt. Das Finanzgericht Düsseldorf hatte fol-

genden Fall zu entscheiden: Eine Ärztin war Gesellschafterin und Geschäftsführerin einer in der Rechtsform einer 

GmbH betriebenen Privatklinik. In der Klinik wurden überwiegend nicht medizinisch indizierte Schönheitsoperati-

onen ausgeführt. Die Leistungen wurden nicht nach der Gebührenordnung der Ärzte, sondern nach Pauschalho-

noraren abgerechnet. Die Zulassung als anerkanntes Krankenhaus lag nicht vor. Das Finanzgericht entschied, 

dass eine Umsatzsteuerbefreiung weder nach nationalem Recht noch nach Unionsrecht vorlag. Seit 

1. Januar 2009 können private Krankenhäuser nur dann die Umsatzsteuerbefreiung in Anspruch nehmen, wenn 

die vorgeschriebene Zulassung vorliegt. Da die Leistungen und Abrechnungen auch nicht mit denjenigen in öf-

fentlich-rechtlicher Trägerschaft stehenden Krankenhäusern vergleichbar waren, konnte sich die Klinik auch nicht 

auf Unionsrecht berufen. 

 

Zuschüsse der öffentlichen Hand zur Durchführung von Arbeitsförderungsmaßnah-

men können der Umsatzsteuer unterliegen 

Erhält eine Gesellschaft zur Durchführung von Maßnahmen der Arbeitsmarktförderung, welche sich an Bezieher 

von Arbeitslosengeld I und II richten, aufgrund eines öffentlich-rechtlichen Bewilligungsbescheids Zuschüsse von 

der öffentlichen Hand, können diese der Umsatzsteuer unterliegen. Voraussetzung ist, dass zwischen der Leis-

tung der Gesellschaft und dem Zuschuss ein unmittelbarer Zusammenhang besteht. Der Zuschuss muss für 

einen hinreichend konkretisierten Leistungs- und Förderungsgegenstand gezahlt werden, er darf nicht nur allge-

mein zur Unterstützung der Gesellschaft dienen. Ob die Gesellschaft mit der Durchführung der Maßnahme auch 

ein erhebliches Eigeninteresse verfolgt, ist für die Steuerpflicht unerheblich. (Quelle: Urteil des Schles-

wig-Holsteinischen Finanzgerichts) 

 

10. Verfahrensrecht / AO / FGO 

 

Anforderungen an die Aufzeichnungen bei Einnahmenüberschussrechnung und Ver-

wendung einer offenen Ladenkasse 

Die Aufbewahrung von Tagessummen-Belegen mit Einzelaufzeichnung der Erlöse und Summenbildung kann in 

Fällen der Einnahmenüberschussrechnung und Verwendung einer offenen Ladenkasse den formellen Anforde-

rungen, die an solche Aufzeichnungen gestellt werden, genügen. Zu diesem Ergebnis kommt der Bundesfinanz-

hof im Fall eines Gastwirts, der seinen Gewinn durch Einnahmenüberschussrechnung ermittelte. Der Gastwirt 

hatte seine Einnahmen aus dem laufenden Gaststättenbetrieb je Kassiervorgang auf einem Zettel notiert. Durch 

Summenbildung ermittelte er die Tageseinnahmen und schloss die Summe mit seinem Namenszeichen ab. Die 

Tageseinnahmen-Zettel waren mit dem jeweiligen Tagesdatum versehen. Nach einer Außenprüfung sah der 

Prüfer die Kassenführung als nicht ordnungsgemäß an und schätzte Einnahmen hinzu. Aufgrund der hier im Zuge 

des gebotenen Eilverfahrens zur Anwendung gelangten Maßstäbe kommt das Gericht zu dem Ergebnis, dass die 

Aufzeichnungen des Gastwirts ausreichend sind. Zu einer Einzelaufzeichnung ist der Gastwirt bei summarischer 
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Betrachtung nicht verpflichtet gewesen. In Fällen der Gewinnermittlung durch Einnahmenüberschussrechnung 

ergibt sich auch aus den umsatzsteuerlichen Vorschriften keine Pflicht zur Führung eines Kassenbuchs. Hinweis: 

Jüngst hat der Gesetzgeber die Einzelaufzeichnungspflicht nebst Ausnahmeregelung zur Klarstellung gesetzlich 

festgeschrieben. In Zweifelsfällen sollte daher der steuerliche Berater hinzugezogen werden. 

  

Auch Geldeinwurfautomaten müssen kassensturzfähig sein 

Ein Unternehmer betrieb mehrere Erotikmärkte, in denen er auch Kinos und Videokabinen mit Geldeinwurfauto-

maten betrieb. Er leerte die Automaten in unregelmäßigen Abständen. Die Münzen und Geldscheine lieferte er 

bei der Bank ab, ohne sie selbst gezählt zu haben. Das Finanzamt schätzte 10 % der erklärten Umsätze aus dem 

Bereich Video/Kino hinzu. Grundsätzlich erfolgte die Hinzuschätzung zu Recht, urteilte der Bundesfinanzhof. 

Nicht verplombte Geldspeicher von Automaten, die als Kassen anzusehen sind, müssen kassensturzfähig sein. 

Wie bei Bareinnahmen einer offenen Ladenkasse muss der Unternehmer auch für Geldspeicher einen Kassenbe-

richt auf Grundlage des Auszählens der Bareinnahmen – hier im Zeitpunkt der Entleerung – erstellen. Ein sach-

verständiger Dritter muss jederzeit den durch Kassensturz festgestellten Ist-Bestand anhand der Aufzeichnungen 

überprüfen können. Daran fehlte es im vorliegenden Fall, sodass die Buchführung formell nicht ordnungsmäßig 

war und eine Hinzuschätzung rechtfertigte. Die Höhe der Hinzuschätzung muss schlüssig, wirtschaftlich möglich 

und vernünftig und insoweit überprüfbar sein. Weil für den Bundesfinanzhof nicht erkennbar war, warum nicht ein 

geringerer Prozentsatz der erklärten Umsätze als Hinzuschätzung ausreichend war, wird das Finanzgericht seine 

Begründung des Schätzungsergebnisses in einem zweiten Rechtsgang darlegen müssen. 

  

Mittelverwendung gemeinnütziger Vereine von jedem Vereins-Bankkonto möglich 

Gemeinnützige Vereine müssen eingesammelte Spenden zeitnah für ihre satzungsmäßigen Zwecke ausgeben. 

Es soll verhindert werden, dass steuerbegünstigt erhaltene Gelder grundlos angesammelt oder zum Aufbau sons-

tigen Vermögens eingesetzt werden. Zeitnah ist die Mittelverwendung z. B. für bis Ende 2011 vereinnahmte 

Spenden dann, wenn sie bis Ende 2012 ausgegeben werden (Mittelverwendungsfrist). In einem vom Bundesfi-

nanzhof entschiedenen Fall waren projektbezogene Spenden auf ein eigens dafür eingerichtetes Bankkonto 

eines Vereins eingezahlt worden. Zum Ende der Mittelverwendungsfrist waren dort aber noch alle eingegangenen 

Spenden vorhanden, weil die entsprechenden projektbezogenen Ausgaben von einem anderen Bankkonto be-

zahlt wurden. Das Finanzamt meinte deswegen, die Mittelverwendungsfrist sei nicht eingehalten worden. Das 

Gericht gab jedoch dem Verein Recht, weil ihm nicht vorgeschrieben werden kann, von welchem Bankkonto er 

seine satzungsmäßigen Ausgaben zu bestreiten hat. Hinweis: Für alle ab dem 1. Januar 2012 vereinnahmten 

Spenden ist die frühere einjährige Mittelverwendungsfrist auf zwei Jahre ausdehnt worden. 

  

Schätzung der Einkünfte aus eBay-Verkäufen 

Soweit die Finanzbehörde die Besteuerungsgrundlagen nicht ermitteln oder berechnen kann, hat sie zu schätzen. 

Dabei sind alle Umstände zu berücksichtigen, die für die Schätzung von Bedeutung sind. Das Finanzgericht Köln 

entschied folgenden Fall: Ein Steuerpflichtiger hatte überwiegend bei öffentlichen Versteigerungen Gegenstände 

erworben und diese über Internetportale (insbesondere eBay) in bar verkauft. Obwohl dazu verpflichtet, hatte er 

seine Einnahmen und Ausgaben gar nicht oder unvollständig aufgezeichnet. Die mit der Ermittlung beauftragte 

Steuerfahndung schätzte die Gewinne aus Gewerbebetrieb mit jährlich ca. 35.000 €. Dagegen klagte der Steuer-

pflichtige und erzielte beim Finanzgericht einen Teilerfolg. Das Finanzgericht schätzte niedrigere Gewinne. 

Grundsätzlich ist ein Finanzgericht nicht an die Schätzung des Finanzamts gebunden. Es hat eine eigene Befug-
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nis, die Besteuerungsgrundlagen zu schätzen. Es kann sich dabei an den von der Steuerfahndung angefertigten 

Auswertungen zu den Internet-Verkäufen orientieren. Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

  

Steuerhinterziehungsbekämpfung; Informationsaustausch über Finanzkonten 

Am 30.09.2017 hat der erste automatische Informationsaustausch über Finanzkonten zwischen Deutschland und 

49 Staaten und Gebieten nach dem gemeinsamen Meldestandard der OECD begonnen. Hintergrund : Im Jahr 

2014 verabschiedeten die OECD und die G20 den gemeinsamen Meldestandard CRS (Common Reporting Stan-

dard), der Grundlage für den jährlichen automatischen Informationsaustausch über Finanzkonten ist. Auf der 

Berliner Steuerkonferenz im Oktober 2014 unterschrieben 51 Staaten eine Multilaterale Vereinbarung über diesen 

neuen Standard. Hierzu führt das BMF u.a. weiter aus:   

 Mittlerweile haben sich über 100 Staaten und Gebiete dazu bekannt, den gemeinsamen Meldestandard 

einzuführen. Deutschland nimmt mit weiteren 49 Staaten und Gebieten von Beginn an am automatischen In-

formationsaustausch über Finanzkonten teil. Weitere Staaten und Gebiete werden zum 30. September 2018 

folgen. 

 Globalisierung und weltweite Vernetzung verlangen eine stärkere Zusammenarbeit der Steuerbehörden. Nur 

so kann verhindert werden, dass Gelder innerhalb kürzester Zeit auf andere Kontinente verschoben und da-

mit vor nationalen Steuerbehörden verborgen werden können. Der automatische Informationsaustausch 

sorgt für mehr Transparenz und mehr Fairness. 

Hinweis: Weitere Informationen hierzu hat das BMF auf seiner Homepage veröffentlicht. 

 

Änderung der Schenkungsteuerfestsetzung für Vorerwerb 

Die erstmalige oder geänderte Steuerfestsetzung für den Vorerwerb ist kein rückwirkendes Ereignis, das die 

Änderung der Steuerfestsetzung für den nachfolgenden Erwerb zulässt. Sachverhalt:  Die Beteiligten streiten um 

die Frage, ob ein bestandskräftiger Schenkungsteuerbescheid nach Änderung des Schenkungsteuerbescheids 

für einen Vorerwerb noch geändert werden kann. Hierzu führten die Richter des BFH in dem Urteil vom 

12.07.2017 weiter aus:   

 Eine Änderung nach § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO kommt nicht in Betracht, da der für den Vorerwerb ergan-

gene Steuerbescheid für die Steuerfestsetzung für den nachfolgenden Erwerb keine Bindungswirkung im 

Sinne eines Grundlagenbescheids entfaltet (vgl. bereits BFH, Urteil vom 9.7.2009). 

 Die geänderte Steuerfestsetzung für den Vorerwerb stellt auch kein rückwirkendes Ereignis dar, das die 

Änderung der Steuerfestsetzung für den nachfolgenden Erwerb zulässt. 

 Der angefochtene Änderungsbescheid kann auch nicht auf § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO gestützt werden: 

Die Änderung eines Schenkungsteuerbescheids für einen früheren Erwerb stellt im Hinblick auf die Besteue-

rung eines späteren Erwerbs kein Ereignis mit steuerlicher Wirkung für die Vergangenheit i. S. dieser Vor-

schrift dar. 

 Die Steuerfestsetzung für den nachfolgenden Erwerb ist ein von der Steuerfestsetzung für den Vorerwerb 

unabhängiger, selbständiger Besteuerungsvorgang. 

 

Neue Gewinnabgrenzungsaufzeichnungs-Verordnung (Verrechnungspreisrichtlinie) 

Das BMF hat Detailregelungen zu den aktuellen Aufzeichnungspflichten nach § 90 Abs. 3 AO erarbeitet und in 

einer geänderten Gewinnabgrenzungsaufzeichnungs-Verordnung (GAufzV) zusammengefasst. Dieser Verord-

nung hat der Bundesrat am 7.7.2017 zugestimmt.  
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Hintergrund:  

Mit dem Gesetz zur Umsetzung der Änderungen der EU-Amtshilferichtlinie und von weiteren Maßnahmen gegen 

Gewinnkürzungen und -verlagerungen (kurz: EU-AmtshilfeR-UmsG) vom 20.12.2016 (BGBl 2016 I S. 3000) wur-

den nicht nur die Aufzeichnungspflichten des § 90 Abs. 3 AO geändert, sondern zugleich auch der rechtliche 

Rahmen für eine ergänzende Rechtsverordnung geschaffen. Diese geänderte Verordnung ist mit der Zustimmung 

des Bundesrats nun existent und ersetzt die bisherige GAufZV v. 13.11.2003 (BGBl. 2003 I S. 2296). Nachfol-

gend ein kurzer Überblick über die darin enthaltenen Regeln.  

Inhalt der GAufzV: 

Ziel ist es, den Finanzbehörden einen verbesserten Überblick über die Art der vom Unternehmen ausgeübten 

weltweiten Geschäftstätigkeit zu verschaffen. Auch sollen die Aufzeichnungen den Einstieg in die angewandte 

Systematik der Verrechnungspreisbestimmung der jeweiligen Unternehmensgruppe erleichtern. Dazu wird die 

Verrechnungspreisdokumentation künftig auch darlegen, wie die Preise zur Verrechnung von Leistungen inner-

halb des Unternehmens ermittelt worden sind. Um diese Ziele zu erreichen wird grundsätzlich eine Gliederung 

der Verrechnungspreisdokumentation in 

 eine landesspezifische, unternehmensbezogene Dokumentation, die sog. Local File, 

 und eine dazugehörige Stammdokumentation, die sog. Master File, 

gefordert. Neu ist vor allem die Master File. Diese Stammdokumentation soll eine 

 grafische Darstellung des Organisationsaufbaus, 

 geografische Verteilung der Gesellschaften und Betriebsstätten, 

 kurz gefasste Darstellung der Geschäftstätigkeit, 

 allgemeine Darstellung der Gesamtstrategie zu den immateriellen Werten (Entwicklung, Eigentum und  Ver-

wertung) und 

 eine allgemeine Umschreibung der Art und Weise der Finanzierung 

enthalten. Details zum Umfang der Stammdokumentation sind in einer Anlage zur GAufzV aufgeführt. Betroffen 

davon sind Unternehmen, die Teil einer multinationalen Unternehmensgruppe sind und im Vorjahr einen Jahres-

umsatz von mindestens 100 Mio. EUR hatten. Hingegen waren die Local File bzw. ein länderbezogener Bericht, 

der sog. Country-by-Country Report (kurz: CbCR) dem Grunde nach bereits bisher für alle Unternehmen relevant, 

die Geschäftsbeziehungen i. S. d. § 1 Abs. 4 AStG haben. Diese Reports sind Bestandteil der von der Finanz-

verwaltung eingeforderten Dokumentation der Verrechnungspreise und müssen nun in modifizierter einheitlicher 

Form erstellt werden. Die GAufzV enthält zu den einzelnen Dokumentationen einige Detailpunkte, insbesondere 

zu Art, Inhalt und Umfang der Aufzeichnungen (Sachverhalts - und Angemessenheitsdokumentation). Die neuen 

Regeln sind bereits für alle Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.2016 beginnen, zu beachten (§ 22 Abs. 1 

EGAO). 

 

11. Umwandlungssteuerrecht 

Keine aktuellen Hinweise. 
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12. Wirtschaftsrecht / Zivilrecht 

  

Nachweis der Personenidentität bei Vollstreckung erforderlich 

In einem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall wollte eine im Vollstreckungstitel nicht bezeichnete offene 

Handelsgesellschaft (oHG) die Zwangsvollstreckung aus dem Titel einer ansonsten namensgleichen Gesellschaft 

bürgerlichen Rechts (GbR) betreiben. Die oHG machte geltend, dass eine Änderung der Rechtsform und eine 

Änderung der Firma vorliege, und legte als Nachweis eine notariell beglaubigte Abschrift eines Auszugs aus ihrer 

Handelsregisteranmeldung und Gewerbeanmeldungen vor. Das Gericht bestätigte die Zurückweisung des An-

trags auf Erlass eines Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses, weil die oHG mit den vorgelegten Unterlagen 

dem zuständigen Vollstreckungsorgan nicht die Personenidentität durch entsprechende Urkunden zweifelsfrei 

nachgewiesen habe. Nach den Feststellungen des Gerichts ergab sich aus der in der Handelsregisteranmeldung 

wiedergegebenen Firmenhistorie nicht, dass die oHG früher als ansonsten namensgleiche GbR existiert hat. Die 

Gewerbeanmeldungen seien als Nachweise nicht geeignet, weil es sich lediglich um Eigenerklärungen des ge-

schäftsführenden Gesellschafters der oHG handelt. 

  

Aufklärungspflicht von Fondsinitiatoren nach Veruntreuung von Anlegergeldern 

Fondsinitiatoren, die Anlegergelder veruntreut haben, müssen die Geschädigten über die selbst begangene Un-

treue aufklären, bevor diese weitere Raten in den Fonds einzahlen. Kommen die Initiatoren ihrer Aufklärungs-

pflicht nicht nach, machen sie sich wegen der zweckwidrigen Verwendung der Anlegergelder nicht nur wegen 

Untreue, sondern auch wegen Betrugs durch Unterlassen strafbar. Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. 

Nach Auffassung des Gerichts ist die mit der Aufklärung verbundene Selbstbezichtigung zumutbar. 

  

 


